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Beförderungen.
Dem Pfarr - Adjunctus Kimm zu Balhorn

 ist die Hoffnung zur Nachfolge auf die dastge

Pfarrei gnädigst ertheilt.
Der bisherige Stifts-Rentmeister, Commis

sions-Rath Weller zu Amöneburg ist zum

Amts-Rentmeister daselbst;
Der gewesene Kreis-Einnehmer Dorn zu Mar

burg zum Stifts-Rentmeister nach Amöneburg;
Der bisherige Interims-Rendant Haas zum

Rentmeister nach Naumburg und Fritzlar, und
Der AcciSschreiber R 0 t ha m ei zu Ziegen Hain

 zum Rentmeister nach Neustadt gnädigst ernannt.
Die Accisschreiber- Stelle zu Ziegenhain ist

 dem gewesenen Zollverwaltcr H ü lse m a n n;

Die. erledigte Gegenschlicßer- Stelle zu Nau
heim dem Materialien - Rcchnungsführer Mäk

 ler daselbst, und
Die Materialien-Rechnungsführer-Stelle dem

Ober-Gradirer Henckel daselbst gnädigst über
tragen.

Edictal - Vorladungen.

i. Aus Instanz des hiesigen Metzgermeisters Heyd war
 der Verkauf derer von dem Restaurateur Regnier

hierfelbst zurückgelassenen und wegen einer gewissen

Summewelche dieser dem Metzgermeistee Heyd
judtcatmäßlg schuldig ist, mit Arrest belegten MeubleS
bereits du--ch ein unterm 20 . Jun. d. I. erlassenes

Decket erkannt worden, damit der gedachte Heyd
aus dem Erlös befriedigt werden könnte. Der hieß
sige Hof Hospitals Vogt Straube ist aber unterm
heutigen Tage wegen einer vorzüglichern Forderung

 von 323 Rlblr. 23 Alb. 2 Hlr. nebst Verzugszinsen
und Kosten, welche er an dem genannten Regnier
haben will, dagegen, daß der erwähnte Erlös an
den Metzger Heyd ausgezahlt werde, eingekommen,
und hat vielmehr gebeten, daß er vorzugsweise vor
diesem aus dem Erlös befriedigt werde, weshalb
Termin zum Verhör der Sache auf den 20. Decem
ber d. I. angesetzt ist. Da nun der Aufenthaltsort
des erwähnten Restaurateure Regnier unbekannt ist,
so wird derselbe hiermit edictaliter vorgeladen, als,
 dann zur gewöhnlichen Gtrichtözeir vor unterzeichne,
tem Kurfürst!. Stadtgerichte zu erscheinen, seine
Erklärung sub praejudido praedusi vorzustellen,
und darauf rechtlichen Bescheid zu erwarten.
Cassel, am rz. Ocroder 18*4.

Kurfürst!. Hess. Stadtgericht. Durch ar d k.
H. E. Koch, Stadt,SecrerartuS.

2. Der Kaufmann Zean Pierre Bensit hat gegen
den in vormaligen Westphälischen Liebsten bei der

hiesigen Artillerieschule als Lehrer gestandenen Pro,
fcssor Meinicke, laut übergebener Rechnung, für em,
pfangenen Wein und Coffee den Betrag von 20 Rrhlr.
5 Alb. 4 Hlr. eingeklagt, dem Beklagten über die
Richtigkeit dieser Forderung den Eid deferirt und
zugleich zur Sicherheit seiner Forderung auf dessen
in der Gewahrsam dksHauprmarms Ruverri allhier

i


